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(54) SANITÄRBODENELEMENT UND KOMBINATION EINES SANITÄRBODENELEMENTS MIT 
EINER WANDABLAUFVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Sanitärbodenelement
(10), insbesondere Duschboden, Duschwanne oder
Duschtasse, mit einem im Einbauzustand nach oben of-
fenen wannen-, schalen- oder tassenförmigen Sanitär-
bodenkörper (20) zur Installation an einer Wand eines
Sanitärraums, wobei der Sanitärbodenkörper (20) eine
vollständig geschlossene Bodenfläche (30), nämlich
Duschboden-, Duschwannen- oder Duschtassenfläche,
sowie einen, insbesondere schnabelförmigen, als Bo-

denflächenablauf dienenden Überstand (40) aufweist,
der sich von der Bodenfläche (30) wegerstreckt, wobei
der Überstand (40) eine Oberseite (50) und eine Unter-
seite (60) aufweist und wobei sich die Oberseite (50) des
Überstands (40), insbesondere übergangslos, an die Bo-
denfläche (30) anschließt oder als Teil oder Fortsetzung
der Bodenfläche (30) ausgebildet ist, sowie ferner eine
Kombination eines solchen Sanitärbodenelements mit
einer Wandablaufvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sanitärbodenelement
gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 sowie ei-
ne Kombination eines Sanitärbodenelements mit einem
Ablauf gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 11.
[0002] Sanitärbodenelemente, wie beispielsweise
Duschböden, Duschwannen oder Duschtassen sind seit
geraumer Zeit bekannt. Derartige Sanitärbodenelemen-
te werden in der Regel im Zusammenhang mit Dusch-
kabinen eingesetzt und zu diesem Zweck auf den Boden
eines Sanitärbereichs aufgesetzt. Zur Benutzung der
Duschkabinen muss man in die in aller Regel erhöhte
Duschkabine hineinsteigen. Bisher bekannte Dusch-
wannen oder Duschtassen weisen hierbei einen erhöh-
ten Rand auf, der ein Übersteigen des Randes erfordert,
was beispielsweise für behinderte Personen nur er-
schwert oder überhaupt nicht möglich ist. Aus diesem
Grund wurden in der Vergangenheit Möglichkeiten ge-
schaffen, um barrierefrei in einen Duschbereich zu ge-
langen. Zu diesem Zweck wurden Duschböden und/oder
Duschtassen durch ein Fliesen des jeweiligen Estrichs,
respektive des jeweiligen Untergrunds, hergestellt, die
flächenbündig mit dem umgebenden Bodenbelag waren,
so dass man, beispielsweise auch mit einem Rollstuhl,
problemlos in den Duschbereich gelangen konnte. Der-
artige Duschbereiche wiesen in der Regel einen mittig
oder leicht seitlich versetzten Bodenablauf auf, für wel-
chen in dem gefliesten Bereich des Bads oder der Du-
sche ein Platz in dem Fliesenboden ausgespart war.
[0003] Ein Problem bei derartigen Bädern, die geflieste
Duschbereiche aufweisen, besteht darin, dass Fugen
zwischen den jeweiligen Fliesen im Laufe der Zeit altern,
wodurch sich Risse in den Fugen bilden, in welche Was-
ser eindringen kann. Dies ist insbesondere im Bereich
der jeweiligen Bodenabläufe besonders problematisch,
da bisherige Duschbereiche eine Neigung, respektive
ein Gefälle in Richtung dieser Bodenabläufe aufwiesen,
so dass sich Wasser insbesondere im Bereich dieser Bo-
denabläufe sammelte und nach und nach in die Zwi-
schenräume zwischen den Fliesen und in die Fugen so-
wie auch unter die Fliesen einsickerte.
[0004] Da das Wasser in diesen Fugenrissen, so ins-
besondere auch unter den Fliesen, beim Säubern des
Badezimmers oder der Dusche, respektive des Dusch-
bodens, nicht einfach weggewischt werden kann, sam-
melt sich das Wasser in diesen Fugenrissen, wodurch
die Fugen mehr und mehr durchfeuchtet werden und zu
Brutstätten für Keime, Bakterien, Schimmelpilze und Vi-
ren werden, die entweder zusammen mit dem Wasser
oder auf andere Art in die Fugenrisse gelangen. Die sich
auf diese Weise in den Fugenrissen und unter den Flie-
sen angesammelten Keime, Bakterien, Schimmelpilze
und Viren stellen ein nachhaltiges Problem dar, da sich
gezeigt hat, dass diese Keime beim Duschen in bis zu 1
m Höhe hoch aufgewirbelt werden und auf diese Weise
Infektionen und Krankheiten hervorrufen können. Dies
ist besonders gravierend, wenn davon ohnehin gehan-

dikapte oder kranke Personen betroffen sind, die sich
beispielsweise in einem Rollstuhl befinden und sich da-
mit mit ihrem Gesicht in Höhe der aufgewirbelten Keime
befinden und diese dadurch möglicherweise sogar ein-
atmen.
[0005] Eine Reinigung der Fugenrisse sowie der Be-
reiche unter den Fugen ist nicht möglich, da diese Be-
reiche nicht vernünftig erreichbar sind. Eine nur ober-
flächliche Reinigung der Fliesen hat sich hingegen nicht
als nachhaltig erwiesen, da dadurch die Brutstätten zwi-
schen den Fliesen sowie den Fliesen und dem Fliesen-
kleber sowie zwischen den Fliesen und dem Rohfußbo-
den, beispielsweise einem Betonfertigzellenboden
und/oder dem Estrich, nicht direkt zu erreichen sind. Dar-
über hinaus sind zur grundsätzlichen gewissen Fixierung
derartiger Keime geeignete Reinigungsmittel oft sehr ag-
gressiv und können das Baumaterial sowie die Fliesen,
den Fliesenkleber und das Fugenmaterial angreifen, was
unter Umständen zu einer noch schnelleren Rissbildung
beiträgt. Aus diesem Grund bestanden bisherige
Maßnahmen zur Beseitigung derartiger Kontaminatio-
nen in der Regel in bautechnischen Maßnahmen, die bei-
spielsweise ein Öffnen des Bodens, ein Entfernen der
kontaminierten und durchfeuchteten Bereiche sowie ei-
nen Neuaufbau des Duschbodens erforderten. Eine wei-
tere Möglichkeit derartige Kontaminationen zu beseiti-
gen waren beispielsweise die Entfernung der alten und
eine Erstellung komplett neuer Badzellen, was aller-
dings, wie auch die vorhergehend geschilderte Maßnah-
me, mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Da eine Be-
seitigung derartiger Kontaminationen durch Keime, Bak-
terien, Schimmelpilze und Viren aus Hygienegründen al-
lerdings unvermeidlich ist, waren jedenfalls immer bau-
liche Maßnahmen unvermeidbar.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
Lösung für vorstehend geschilderte Problematik anzu-
bieten, die auf einfache und kostengünstige Weise eine
alternative Möglichkeit eröffnet, durch die eine oben ge-
schilderte Kontamination von gefliesten Duschböden
vermieden wird, während die jeweilige Duschkabine
auch einfach und unproblematisch auch von behinderten
Personen benutzt werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Sanitärbodene-
lement gemäß Patentanspruch 1 sowie durch eine Kom-
bination eines Sanitärbodenelements mit einem Ablauf
gemäß Patentanspruch 11 gelöst.
[0008] Insbesondere wird diese Aufgabe durch ein Sa-
nitärbodenelement, nämlich insbesondere einen Dusch-
boden, eine Duschwanne oder eine Duschtasse, mit ei-
nem im Einbauzustand nach oben offenen wannen-,
schalen- oder tassenförmigen Sanitärbodenkörper zur
Installation an einer Wand eines Sanitärraums gelöst,
wobei der Sanitärbodenkörper eine vollständig geschlos-
sene Bodenfläche, nämlich Duschboden-, Duschwan-
nen- oder Duschtassenfläche, sowie zumindest einen,
insbesondere schnabelförmigen, als Bodenflächena-
blauf dienenden Überstand aufweist, der sich von der
Bodenfläche wegerstreckt, wobei der Überstand eine
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Oberseite und eine Unterseite aufweist und wobei sich
die Oberseite des Überstands, insbesondere übergangs-
los, an die Bodenfläche anschließt oder als Teil oder Fort-
setzung der Bodenfläche ausgebildet ist.
[0009] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung besteht
darin, dass das erfindungsgemäße Sanitärbodenele-
ment einen Sanitärbodenkörper mit einer vollständig ge-
schlossenen Bodenfläche aufweist, die erfindungsge-
mäß explizit nicht aus einzelnen Segmenten, wie bei-
spielsweise Fliesen, zusammengesetzt ist, sondern die
einstückig und durchgängig ausgebildet ist. Ein weiterer
wesentlicher Punkt der Erfindung besteht ferner darin,
dass sich an die Bodenfläche des Sanitärbodenkörpers
ein als Bodenflächenablauf dienender Überstand an-
schließt, der sich von der Bodenfläche wegerstreckt und
in welchen die Bodenfläche des erfindungsgemäßen Sa-
nitärbodenkörpers übergangslos übergeht. Der Über-
stand ist erfindungsgemäß einstückig mit dem Sanitär-
bodenkörper ausgebildet und ragt über diesen, respek-
tive über die Bodenfläche des Sanitärbodenkörpers, d.
h. über eine wandseitige Kante des Sanitärbodenkör-
pers, hinaus.
[0010] Wenn nun der Sanitärbodenkörper im Rahmen
einer Installation des erfindungsgemäßen Sanitärboden-
elements benachbart zu einer Wand angeordnet wird,
ragt der Überstand in eine in der Wand vorgesehene Öff-
nung hinein, wenn das erfindungsgemäße Sanitärbo-
denelement unmittelbar an der Wand anliegend instal-
liert wird.
[0011] Mit anderen Worten ragt der Überstand in Form
eines Vorsprungs über eine an einer einseitig oder beid-
seitig des Vorsprungs angrenzende Wand des Sanitär-
raums in die Wand des Sanitärraums hinein und damit
über eine an die Wand des Sanitärraums angrenzende
Bodenfläche des Sanitärbodenelements hinaus.
[0012] Der Überstand stellt somit nicht nur einen
Durchbruch durch eine etwaige Schwall- oder Randleiste
dar, welche das Sanitärbodenelement gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform wandseitig begrenzt und als
Seitenwandelement an der Wand des Sanitärraums an-
liegt, um zu verhindern, dass Wasser seitlich des Über-
stands an die Wand des Sanitärraums fließt, sondern
auch eine Art Schanze, die über die in der Fläche des
Sanitärraums angeordnete Bodenfläche des Sanitärbo-
denelements bis über einen Ablauftopf eines Wand-
ablaufs hinausragt.
[0013] Auf diese Weise ist es möglich, dass im Rah-
men einer Benutzung des Sanitärbodenelements auf der
Bodenfläche des Sanitärbodenelements befindliches
Wasser über eine distale, sich auf dem Niveau des Sa-
nitärbodenelements befindliche Ablaufkante des Über-
stands, respektive des seitlichen Bodenflächenablaufs,
wasserfallartig in die in der Wand vorgesehene Öffnung
hinein und dort über den vorgesehenen Wandablauf ent-
sorgt wird. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ragt der Überstand hierbei bis in etwa die
Mitte des Ablauftopfes des Wandablaufs, so dass sich
das ablaufende Wasser hindernisfrei, direkt und unmit-

telbar in den Ablauftopf und damit in den Wandablauf
ergießen kann.
[0014] Der Überstand des erfindungsgemäßen Sani-
tärbodenelements weist somit an seinem distalen Ende
keinerlei Ablaufhemmnis, beispielsweise in Form einer
aufragenden Kante oder dergleichen auf, sondern kann
im Gegenteil eine in Richtung Ablaufkante, respektive
Ablauftopf, zunehmende Gefälleneigung aufweisen.
[0015] Somit ist sichergestellt, dass Wasser, das beim
Duschen auf die Bodenfläche des Sanitärbodenkörpers
gelangt, unmittelbar über den als Bodenflächenablauf
dienenden Überstand in den in der Wandöffnung ange-
ordneten Wandablauf fließt, ohne dass das Wasser über
irgendeine Fuge, insbesondere über eine Fliesenfuge,
fließen muss. Die bisher bestehende Gefahr, dass Was-
ser im Duschbereich in Fugen, Fliesenzwischenräume
und/oder unter Fliesen eindringt, ist somit durch das er-
findungsgemäße Sanitärbodenelement nicht mehr ge-
geben.
[0016] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist die Bodenfläche in Richtung des Überstands we-
nigstens ein Gefälle auf, durch welches auf der Boden-
fläche befindliches Fluid, insbesondere Wasser, in Rich-
tung des Überstands fließt.
[0017] Auf diese Weise ist sichergestellt, dass kein
Wasser auf der Bodenfläche des Sanitärbodenkörpers
stehen bleibt, sondern sicher und zuverlässig über den
Überstand und den Wandablauf abfließt. Eine Keimbil-
dung, respektive ein Keimwachstum, auf der Bodenflä-
che des Sanitärbodenkörpers ist somit erfindungsgemäß
praktisch ausgeschlossen, da die Bodenfläche des Sa-
nitärbodenkörpers nach einem Ablaufen des Wassers
sehr schnell trocknet, wodurch eine Kontamination der
Bodenfläche des Sanitärbodenkörpers mit Keimen, Bak-
terien, Schimmelpilzen und Viren effektiv unterbunden
ist.
[0018] Je nach Form des erfindungsgemäßen Sanitär-
bodenelements kann der Überstand mittig oder auch
seitlich versetzt an einer der Wand zugewandten Wand-
kante des Sanitärbodenkörpers angeordnet sein. Dem-
entsprechend kann die Bodenfläche wenigstens ein Ge-
fälle aufweisen, das sich in Richtung eines beispielswei-
se seitlich an der Wandkante angeordneten Überstands
neigt. Wenn der Überstand allerdings mittig an der Wand-
kante des Sanitärbodenkörpers angeordnet ist, kann die
Bodenfläche des Sanitärbodenkörpers auch von mehre-
ren Seiten ein Gefälle aufweisen, durch welches sicher-
gestellt ist, dass abfließendes Wasser jedenfalls in Rich-
tung des Überstands fließt.
[0019] In diesem Zusammenhang sei darauf hingewie-
sen, dass das erfindungsgemäße Sanitärbodenelement
nach Wunsch auch mehrere Überstände aufweisen
kann, die als Ablauf dienen. So kann ein erfindungsge-
mäßes Sanitärbodenelement beispielsweise auch über
zwei, drei oder mehr Überstände verfügen, die entlang
einer Kante des Sanitärbodenelements nebeneinander
angeordnet sind. Sofern das Sanitärbodenelement bei-
spielsweise in einer Ecke eines Raums angeordnet ist,
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können diese mehreren Überstände auch an der jewei-
ligen einer Wand des Raums zugeordneten Kante des
Sanitärbodenelements angeordnet sein und dort jeweils
als Ablauf in eine Wandablaufvorrichtung dienen.
[0020] Um erfindungsgemäß sicherzustellen, dass
das abfließende Wasser ausschließlich über den Über-
stand in den Wandablauf fließt, ist erfindungsgemäß zu-
mindest der Überstand seitlich durch zwei sich beidseitig
nach oben erstreckende Seitenwandungen begrenzt.
Diese Seitenwandungen, die funktionell als Schwallleis-
ten dienen und bezeichnet werden können, begrenzen
den Überstand seitlich und leiten das ablaufende Wasser
sicher durch den durch Überstand und Seitenwandun-
gen definierten Ablaufkanal in den Wandablauf.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kann sich wenigstens eine den Überstand be-
grenzende Seitenwandung, respektive Schwallleiste,
auch entlang einer seitlichen Wandkante des Sanitärbo-
denkörpers fortsetzen. Eine solche Ausführungsform ist
besonders vorteilhaft, da auf diese Weise sicher gewähr-
leistet ist, dass abfließendes Wasser nicht zwischen das
erfindungsgemäße Sanitärbodenelement und die Wand
eindringt, sondern ausschließlich auf der Bodenfläche
des Sanitärbodenkörpers verbleibt und durch die Seiten-
wandung jedenfalls in Richtung Überstand geleitet wird
und ausschließlich dort über den Überstand in den Ab-
laufkanal abläuft.
[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist ein Übergang von der Bo-
denfläche des Sanitärbodenkörpers zu einer sich daran
anschließenden Wandung, insbesondere Seitenwan-
dung, in Form einer Kehle, insbesondere Hohlkehle, aus-
gebildet. Eine sich daraus ergebende Rundung zwischen
der Bodenfläche des Sanitärbodenkörpers und der sich
seitlich anschließenden Wandung ist besonders einfach
zu reinigen; darüber hinaus fließt auch ablaufendes Was-
ser entlang dieser Rundung der Kehle leichter und zu-
verlässiger ab als aus einem rechtwinkligen Zusammen-
stoß von Bodenfläche und Wandung.
[0023] Erfindungsgemäß weist die Bodenfläche des
Sanitärbodenkörpers zumindest eine, vorzugsweise
zwei oder drei, die Bodenfläche seitlich begrenzende
barrierefreie Kante(n) auf, die eine hindernisfreie befahr-
und begehbare, insbesondere flächenbündige, Benut-
zung des Sanitärbodenelements ermöglicht/ermögli-
chen und insbesondere überlaufrandlos und/oder wan-
dungslos ausgebildet ist/sind.
[0024] Auf diese Weise lässt sich das erfindungsge-
mäße Sanitärbodenelement eben und flächenbündig in
die Bodenfläche eines Bads oder einer Nasszelle inte-
grieren, so dass der mit dem erfindungsgemäßen Sani-
tärbodenelement ausgestattete Duschbereich eines
Bads problemlos auch mit einem Rollstuhl befahren wer-
den kann. Da das erfindungsgemäße Sanitärbodenele-
ment darüber hinaus keinen Überlaufrand aufweist,
muss zum Betreten des Sanitärbodenelements auch kei-
ne Stufe überwunden werden.
[0025] Auf diese Weise kann das erfindungsgemäße

Sanitärbodenelement äußerst formschön und anspre-
chend in einen Badezimmerboden integriert werden, oh-
ne dass störende Kanten oder Stufen die Ästhetik des
Badezimmerbodens stören würden.
[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der Überstand an seiner
Unterseite eine Abtropfvorrichtung, insbesondere eine
Abtropfleiste, eine Abtropfkante oder eine Abtropfnut auf.
Durch diese Abtropfvorrichtung ist auf einfache und vor-
teilhafte Weise sichergestellt, dass ablaufendes Wasser
nicht von einer Oberseite des Überstands über dessen
wandablaufseitige Kante an die Unterseite des Über-
stands fließt und sich dort sammelt und/oder verteilt.
Durch die Abtropfvorrichtung, die als Abtropfleiste, Ab-
tropfkante oder Abtropfnut ausgebildet ist, die sich im
Wesentlichen parallel zu der wandablaufseitigen Kante
an der Unterseite des Überstands erstreckt, ist sicher-
gestellt, dass etwaige Tropfen, die tatsächlich über die
wandablaufseitige Kante des Überstands an dessen Un-
terseite gelangen, sicher in den Auffangbehälter des
Wandablaufs tropfen und auf diese Weise die Unterseite
des
[0027] Überstands sicher quasi entwässert wird und
nach einem Abtropfen der etwaigen Tropfen schnell und
sicher trocknet.
[0028] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist der Überstand und/oder das Sanitärbodenelement
angrenzend an den Überstand an seiner Unterseite eine,
vorzugsweise dauerelastische, Dichtmasse, beispiels-
weise in Form einer ersten Dichtung, auf, wobei die Dicht-
masse und/oder Dichtung beispielsweise Butylkaut-
schuck aufweist.
[0029] Eine derartige Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Sanitärbodenelements ist besonders
gut geeignet, um zu verhindern, dass, insbesondere bei
einem möglicherweise auftretenden Rückstau von ab-
fließendem Wasser, Wasser unter das erfindungsgemä-
ße Sanitärbodenelement fließt und in einen Fußboden
oder Estrich eines Sanitärraums eindringt. Die erfin-
dungsgemäß verwendete erste Dichtung ist gemäß einer
besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
dauerelastisch ausgebildet, was bedeutet, dass sich die
erfindungsgemäß verwendete erste Dichtung aufgrund
ihrer Elastizität den jeweiligen Abmessungen einer Dicht-
fuge anpasst. Dies ist besonders dann äußerst nützlich,
wenn sich der Estrich eines Sanitärraums beispielsweise
im Laufe der Zeit etwas setzt, d. h. absinkt, wodurch sich
der Raum zwischen dem Sanitärbodenelement und dem
Fußboden oder Estrich des Sanitärraums, respektive
zwischen dem Überstand und dem Fußboden oder Est-
rich des Sanitärraums, etwas vergrößert. In diesem Fall
passt sich die Dichtung, die in etwas zusammengedrück-
tem Zustand eingebaut wurde, der dann vergrößerten
Dichtfuge an, indem sich die Dichtung etwas entspannt.
In gleicher Weise passt sich die erfindungsgemäß ver-
wendete Dichtung auch einer sich verkleinernden Dicht-
fuge an, wenn sich beispielsweise das erfindungsgemä-
ße Sanitärbodenelement etwas absenkt, so dass ein Ab-
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stand zwischen Sanitärbodenelement und Fußboden,
respektive Estrich, verkleinert wird.
[0030] Die erfindungsgemäß verwendete erste Dich-
tung ist entweder unmittelbar an einer Unterseite des
Überstands oder unmittelbar angrenzend an den Über-
stand an einer Unterseite des Sanitärbodenelements
selbst angeordnet, so dass jedenfalls ein Eindringen von
Wasser unter das Sanitärbodenelement in Fußboden
und/oder Estrich ebenfalls sicher vermieden wird.
[0031] Als Material für diese dauerelastische Dichtung
hat sich beispielsweise Butylkautschuck als besonders
vorteilhaft erwiesen, da dieses Material seine Elastizität
über einen sehr langen Zeitraum zuverlässig beibehält.
[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann diese erste Dichtung erst
während des Einbaus des erfindungsgemäßen Sanitär-
bodenelements an der Unterseite des Überstands oder
Sanitärbodenelements angebracht werden. Gemäß ei-
ner alternativen Ausführungsform der Erfindung kann
das für diese Dichtung verwendete Dichtmaterial auch
bereits vorab, d. h. ab Werk, an der Unterseite des Über-
stands oder Sanitärbodenelements angebracht sein, wo-
bei in diesem Fall zumindest auf einer Seite des Dicht-
materials ein vor dem Einbau des Sanitärbodenelements
zu entfernender Abstandshalter angeordnet ist, um zu
gewährleisten, dass das Dichtmaterial während einer La-
gerung des Sanitärbodenelements oder während des-
sen Transport gepresst wird.
[0033] Das Sanitärbodenelement ist erfindungsge-
mäß bevorzugt aus einem homogenen Material, wie bei-
spielsweise aus einem gießfähigen, insbesondere mit
wenigstens einem Mineral gefüllten, Kunstharz herge-
stellt. Als besonders vorteilhaft hat sich hierbei ein aus-
gehärtetes mineralgefülltes Acrylat erwiesen, das unter
der Handelsmarke "Quaryl" vertrieben wird.
[0034] Dieses Material ist zum einen sehr gut verar-
beitbar, stabil, robust, weist eine rutschfeste Oberfläche
auf und lässt sich darüber hinaus gut reinigen und sägen,
so dass das erfindungsgemäße Sanitärbodenelement
problemlos an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ei-
nes Bads angepasst werden kann.
[0035] Im Übrigen ist das erfindungsgemäße Sanitär-
bodenelement einstückig ausgebildet.
[0036] Des Weiteren wird die erfindungsgemäße Auf-
gabe auch durch eine Kombination eines Sanitärboden-
elements gemäß vorstehenden Ausführungen mit einer
Wandablaufvorrichtung gelöst, wobei die Wandablauf-
vorrichtung ein in einer Wand oder Wandöffnung anor-
denbares und an eine Abwasserleitung anschließbares
Wandablaufgehäuse mit wenigstens einer Zulauföffnung
umfasst und wobei der Überstand des Sanitärbodenele-
ments, gegebenenfalls mit wenigstens einer den Über-
stand seitlich begrenzenden Seitenwandung, in die we-
nigstens eine Zulauföffnung des Wandablaufgehäuses
hineinragt.
[0037] Eine derartige Kombination eines erfindungs-
gemäßen Sanitärbodenelements mit einer Wandablauf-
vorrichtung ist besonders vorteilhaft, da auf diese Weise

ein sicherer Ablauf von Wasser, das sich bei der Benut-
zung des erfindungsgemäßen Sanitärbodenelements
auf der Oberfläche des Sanitärbodenelements, bei-
spielsweise einer Duschfläche, befindet, gewährleistet
ist, wobei das Wasser in diesem Fall von der Oberfläche
des Sanitärbodenelements über den Überstand definiert
in die Zulauföffnung des Wandablaufgehäuses eingelei-
tet und einer Abwasserleitung zugeführt wird.
[0038] Zu diesem Zweck erstreckt sich der Überlauf in
die Zulauföffnung des Wandablaufgehäuses hinein, wo-
bei die den Überstand seitlich begrenzenden Seitenwan-
dungen, respektive Schwallwände, entweder bis an den
Eingang der Zulauföffnung des Wandablaufgehäuses
heranreichen oder alternativ bis in die Zulauföffnung hi-
neinreichen können. Es sei darauf hingewiesen, dass die
letztere Ausführungsform erfindungsgemäß bevorzugt
ist, da auf diese Weise ebenfalls sichergestellt ist, dass
das gesamte abfließende Wasser über den Überstand
in die Zulauföffnung des Wandablaufgehäuses hinein-
geleitet und einer Abwasserleitung zugeführt wird.
[0039] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist die Wandablaufvorrichtung wenigstens ein
Dichtungsvlies, insbesondere in Form eines Bodendich-
tungsvlieses und/oder Wanddichtungsvlieses, auf, das
jeweils einerseits mit dem Wandablaufgehäuse verbun-
den ist und andererseits einer Herstellung einer Abdich-
tung von wasserführenden Bereichen der Wandablauf-
vorrichtung gegenüber einem angrenzenden Fußboden,
Estrich oder dergleichen Tragboden des Sanitärboden-
elements und/oder einer gegenüber einer an die Wand-
ablaufvorrichtung angrenzenden Wand dient.
[0040] Ein derartiges Dichtungsvlies kann in vorteilhaf-
ter Weise eingesetzt werden, um eine dichte und gleich-
zeitig flexible Verbindung der erfindungsgemäßen
Wandablaufvorrichtung mit einem schwimmenden Est-
rich herzustellen und aufrechtzuerhalten. Zu diesem
Zweck ist das Dichtungsvlies einerseits fest und dicht mit
der Wandablaufvorrichtung verbunden und mit seiner
anderen Seite, insbesondere flächig, mit dem Estrich
und/oder einer an die Wandablaufvorrichtung angren-
zenden Wand verbunden. Eine derartige Verbindung des
Dichtungsvlieses mit dem Estrich oder einer Wand erfolgt
vorzugsweise dadurch, dass das Dichtungsvlies hin-
sichtlich seiner Form exakt an die abzudichtende Fläche
angepasst und mit einer Dichtmasse an dieser Fläche
befestigt wird. Hierzu kann beispielsweise eine Dicht-
schlämmung oder eine anderweitige eine Dichtung ge-
währleistende Verbindung, beispielsweise ein Dichtkleb-
stoff, verwendet werden. Ein wesentlicher Vorteil, der
sich aus der Verwendung eines Dichtungsvlieses ergibt,
besteht darin, dass das Dichtungsvlies auch an einen
unebenen Untergrund perfekt angepasst werden kann.
Darüber hinaus kann das Dichtungsvlies auch zuge-
schnitten werden und auf diese Weise an etwaige kom-
plexe Geometrien des Untergrunds angepasst werden.
Selbiges gilt erfindungsgemäß auch für die Anbringung
des Dichtungsvlieses an einer an die Ablaufvorrichtung
angrenzenden Wand.
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[0041] Das Dichtungsvlies kann hierbei als Bodendich-
tungsvlies oder als Wanddichtungsvlies ausgebildet sein
und entsprechend nur am Boden der Wandablaufvorrich-
tung oder nur an einer oberen und gegebenenfalls den
seitlichen Kanten der Wandablaufvorrichtung ange-
bracht sein. Ebenso kann das Dichtungsvlies mehrteilig
oder einteilig aufgebaut sein, wobei erfindungsgemäß ei-
ne einteilige Gestaltung des Dichtungsvlieses besonders
bevorzugt ist, da auf diese Weise etwaige Nahtstellen,
die etwaige Dichtungsprobleme verursachen könnten,
vermieden werden können. Besonders bevorzugt ist
hierbei eine Anordnung des Dichtungsvlieses rund um
die Zulauföffnung, respektive die Einlassöffnung, des
Wandablaufgehäuses.
[0042] Des Weiteren kann die erfindungsgemäße
Wandablaufvorrichtung ferner einen Geruchsverschluss
und/oder ein Haarsieb aufweisen, die jeweils erfindungs-
gemäß über die Einlassöffnung des Wandablaufgehäu-
ses zugänglich und gegebenenfalls herausnehmbar
sind. Der Geruchsverschluss und/oder das Haarsieb
sind zu diesem Zweck bevorzugt in einem Gehäuse an-
geordnet, welches herausnehmbar in das Wandablauf-
gehäuse eingesetzt ist. Alternativ kann das Gehäuse für
den Geruchsverschluss und/oder das Haarsieb jedoch
auch einstückig mit dem Wandablaufgehäuse ausgebil-
det sein.
[0043] Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass,
insbesondere für den Fall, dass das erfindungsgemäße
Sanitärbodenelement mehr als einen als Ablauf dienen-
den Überstand aufweist, die erfindungsgemäß verwen-
dete Wandablaufvorrichtung auch mehrere Einlass- re-
spektive Einlauföffnungen aufweisen kann, wobei ein je-
weiliger Überstand dann in eine jeweilige Einlassöffnung
hineinragt. Hierbei kann jeder einzelnen Einlassöffnung
jeweils ein Geruchsverschluss und/oder Haarsieb zuge-
ordnet sein; es ist jedoch auch denkbar, dass ein derar-
tiger Geruchsverschluss und/oder derartiges Haarsieb
in einer gemeinsamen Sammelablaufleitung angeordnet
ist/sind. Alternativ kann einem jeweiligen Überstand
auch jeweils eine separate Wandablaufvorrichtung zu-
geordnet werden. Die kann insbesondere bei groß di-
mensionierten Sanitärbodenelementen vorteilhaft sein.
Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass erfindungs-
gemäß zwischen dem Sanitärbodenelement und einer
angrenzenden Wand, insbesondere zwischen dem Sa-
nitärbodenelement und der Wandablaufvorrichtung, we-
nigstens eine zweite Dichtungsvorrichtung, insbesonde-
re in Form eines Dichtungsbandes und/oder einer Dich-
tungsmasse, vorgesehen und in einem Benutzungszu-
stand von Sanitärbodenelement und Wandablaufvor-
richtung dort angeordnet ist.
[0044] Auf diese Weise können jeweilige wandseitige
Ränder des erfindungsgemäßen Sanitärbodenele-
ments, respektive jeweilige Schwallwände, sowohl ge-
genüber dem Fußboden oder Estrich eines Sanitärraums
als auch gegenüber den an das Sanitärbodenelement
angrenzenden Wänden zusätzlich abgedichtet werden.
Mit Hilfe der jeweils verwendeten Dichtungsvorrichtung

können auch etwaige Unebenheiten ausgeglichen wer-
den, so dass in jedem Fall sicher verhindert wird, dass
Wasser zwischen das erfindungsgemäße Sanitärboden-
element und angrenzende Wand- oder Bodenbereiche
eindringt. Somit dient eine derartige zweite Dichtungs-
vorrichtung als Ergänzungsdichtung zu dem vorgenann-
ten Dichtungsvlies und kann verwendet werden, wenn
eine derartige zusätzliche Dichtung, beispielsweise auf-
grund bautechnischer Gegebenheiten, sinnvoll ist.
[0045] Die Erfindung kann somit wie folgt zusammen-
gefasst werden.
[0046] Durch eine Kombination von einem Wand-
ablauf mit einer Duschfläche, deren ablaufendes Wasser
über den Überstand direkt und gezielt in den Wandablauf
hineingeführt wird, respektive hineinfließt, ist sicherge-
stellt, dass das Wasser spritzerarm und sicher aus dem
Flächenbereich des Sanitärbodenelements in den
Wandablauf abtransportiert wird. Dies stellt einen
maßgeblichen Vorteil dar, da durch eine Vermeidung von
Spritzern auch ein Aufwirbeln etwaiger Keime in dem
Duschwasser sicher vermieden wird. Auch ein etwaiges
Zurückspritzen von Wasser während des Ablaufens wird
wirkungsvoll reduziert. Somit stellt die erfindungsgemä-
ße Lösung eine aerosolarme und Infektionsrisiken mini-
mierende Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe dar.
Darüber hinaus benötigt die erfindungsgemäße Lösung
deutlich weniger Teile als die bisherigen Sanitärboden-
elemente, respektive Duschwannen oder dergleichen,
was ein Risiko eventueller Montagefehler beim Einbau
des erfindungsgemäßen Sanitärbodenelements deutlich
reduziert. Ferner ist die erfindungsgemäße Duschfläche
selbsttragend und kann durch die Verwendung von Qua-
ryl oder eines anderen Kunstharzes, insbesondere mi-
neralgefüllten Kunstharzes, auch einfach an die jeweils
geforderten Größen angepasst und zugeschnitten wer-
den.
[0047] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Sanitärbodenelements besteht ferner darin, dass gegen-
über bisherigen Sanitärbodenelementen weniger, re-
spektive gar keine Fugen, außer der Dichtfuge zu dem
umgebenden Badboden, notwendig sind, was deutlich
weniger Möglichkeiten von Verschmutzungen und An-
haftungen bietet.
[0048] Des Weiteren weist das erfindungsgemäße Sa-
nitärbodenelement eine dauerhaft geschlossene und
glattflächige sowie kratzfeste Oberfläche auf, die ein
leichtes Abfließen und Abführen von Wasser und etwa-
igen Verunreinigungen gewährleistet. Eine solche Ober-
fläche kann beispielsweise durch die besonders bevor-
zugte Verwendung von Quaryl als Material für das erfin-
dungsgemäße Sanitärbodenelement erhalten werden.
Offene Poren und Fugenrisse, wie diese beim Stand der
Technik auftraten und die Schmutz sowie Keime und
Bakterien aufnahmen und diesen Nährböden lieferten,
sind bei der erfindungsgemäßen Lösung, d. h. dem er-
findungsgemäßen Sanitärbodenelement, nicht mehr
vorhanden.
[0049] Die Möglichkeit des Zuschneidens des erfin-
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dungsgemäßen Sanitärbodenelements gewährleistet
darüber hinaus eine gute Anpassung auf der Baustelle,
wenn Anpassungen an den Bestand notwendig sind.
[0050] Die fugenarme Gestaltung des erfindungsge-
mäßen Systemaufbaus gewährleistet darüber hinaus
weniger stehende Feuchtigkeit und damit weniger Nähr-
böden für Bakterien und generell eine geringere Raum-
feuchte, wodurch die hygienischen Bedingungen zusätz-
lich verbessert werden.
[0051] Die Rutschfestigkeit des erfindungsgemäßen
Sanitärbodenelements, insbesondere wenn dieses aus
Quaryl oder einem anderen mineralgefüllten Kunstharz
hergestellt ist, stellt einen weiteren maßgeblichen Vorteil
der erfindungsgemäßen Lösung dar.
[0052] Da das erfindungsgemäße Sanitärbodenele-
ment ein System ist, das gleichzeitig einen Sanitärbo-
denkörper, eine Bodenfläche des Sanitärbodenelements
und einen Ablauf des Sanitärbodenelements in einem
Teil darstellt, ist dieses System gegenüber bisherigen
Systemen einfacher zu installieren und bietet eine gerin-
gere Fehlerwahrscheinlichkeit als bisherige vielteilige
Lösungen.
[0053] Ein weiterer maßgeblicher Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Sanitärbodenelements ergibt sich ferner
aus der Tatsache, dass die Duschfläche mit einem Über-
stand und einer Abtropfkante ausgerüstet ist, wobei der
Überstand in eine Öffnung eines Wandablaufs hinein-
ragt. Hierdurch ist ein Zurückspritzen von kontaminier-
tem, im Ablauf stehenden Wasser reduziert. Die erfin-
dungsgemäße Lösung bietet somit eine hohe Reini-
gungsfreundlichkeit und damit einhergehende geringe
laufende Unterhaltskosten. Die durch die Verwendung
von Quaryl bedingte höhere Kratzfestigkeit gegenüber
anderen Materialien bringt in vorteilhafter Weise eine län-
gere Lebensdauer sowie eine höhere chemische Be-
ständigkeit und eine höhere Rutschfestigkeit mit sich,
was Sturzgefahren und damit ein etwaiges Haftungsrisi-
ko, beispielsweise im öffentlichen Raum, verringert.
[0054] Des Weiteren sind in Zeiten von Pandemien
und krassierenden Infektionen aerosolarme Lösungen,
wie sie das erfindungsgemäße Sanitärbodenelement zur
Verfügung stellt, äußerst vorteilhaft. Dies trifft insbeson-
dere auf hygienisch sauber zu haltende Bäder des Ge-
sundheitswesens aber auch für viele Bereiche der Ho-
tellerie zu. Eine gute Zugänglichkeit des Ablaufs mini-
miert darüber hinaus weitere Reinigung und Servicekos-
ten.
[0055] In diesem Zusammenhang sei darauf hingewie-
sen, dass der Wandablauf mit einer Blende, beispiels-
weise einer Edelstahlblende, die magnetisch gehalten
sein kann, sowie mit einem Haarsieb und einem Ge-
ruchsverschluss versehen sein kann.
[0056] Eine Verwendung von Quaryl als Material für
das erfindungsgemäße Sanitärbodenelement liefert fer-
ner ein wertiges Erscheinungsbild, liefert die Vorteile ei-
nes kratzfesten Materials sowie eine überlegene
[0057] Reinigungsmittelbeständigkeit und eine hohe
Rutschfestigkeit. Trotz der Rutschfestigkeit ist das Ma-

terial trotzdem gut zu reinigen, bietet eine angenehme
Haptik und ist schalldämpfend und fühlt sich beim Bege-
hen fußwarm an. Ein weiteres wichtiges Kriterium der
Verwendung von Quaryl als Material für das erfindungs-
gemäße Sanitärbodenelement besteht ferner darin, dass
Quaryl ein besonders tragfähiges Material, insbesondere
auch für flache Bauhöhen, darstellt, was besonders wich-
tig bei der Modernisierung oder auch beim Neubau ist
und auch einen vorteilhaften Faktor hinsichtlich günsti-
gerer Kosten darstellt. Ferner kann das Material zuge-
schnitten und auch auf der Baustelle noch angepasst
werden, was wiederum gerade bei Modernisierungs-
maßnahmen ein wichtiger Vorteil ist. Des Weiteren kann
Quaryl gegenüber umgebenden Flächen besonders gut
abgedichtet werden; auch Ausbesserungen an dem Ma-
terial des Sanitärbodenelements sind dann möglich.
[0058] Des Weiteren kann durch eine Kombination des
erfindungsgemäßen Sanitärbodenelements mit einer
Wandablaufvorrichtung, insbesondere einem Wand-
ablaufgehäuse, ein sicherer und leckagefreier Ablauf von
Wasser gewährleistet werden. Zu diesem Zweck er-
streckt sich ein als Ablauf dienender Überstand des Sa-
nitärbodenelements direkt in das Wandablaufgehäuse
hinein, so dass ablaufendes Wasser jedenfalls und si-
cher einer Abwasserleitung zugeführt werden kann, oh-
ne dass befürchtet werden muss, dass ablaufendes
Wasser möglicherweise zwischen das Sanitärbodenele-
ment und angrenzendes Mauerwerk eindringen kann.
[0059] Weitere Ausführungen der Erfindung ergeben
sich aus den Unteransprüchen.
[0060] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels beschrieben, das anhand der Ab-
bildungen näher erläutert wird. Hierbei zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Sanitärbodenelements gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung in pers-
pektivischer Ansicht;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Sanitärbodenelements gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung in einer
weiteren perspektivischen Ansicht;

Fig. 3 eine Ausschnittsvergrößerung der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 2;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Sanitärbodenelements gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung in Auf-
sicht;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Sanitärbodenelements gemäß
Fig. 4 entlang der Schnittlinie A-A;

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Kombination von Sanitärbo-
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denelement und Wandablauf;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Sanitärbodenelements, das in
eine Zulauföffnung eines erfindungsgemäß
verwendeten Wandablaufgehäuses eingesetzt
ist;

Fig. 8 eine schematische Darstellung des erfindungs-
gemäßen Sanitärbodenelements gemäß Fig. 7
vor einem Einsetzen in die Zulauföffnung des
erfindungsgemäß verwendeten Wandablauf-
gehäuses; und

Fig. 9 eine schematische Darstellung entsprechend
Fig. 8 unter Verwendung einer zweiten Dich-
tungsvorrichtung.

[0061] In der nachfolgenden Beschreibung werden für
gleiche und gleichwirkende Teile dieselben Bezugszif-
fern verwendet.
[0062] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen beide eine sche-
matische Darstellung eines erfindungsgemäßen Sanitär-
bodenelements 10 gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung in perspektivischer Ansicht. Das Sanitärbo-
denelement 10 weist einen Sanitärbodenkörper 20 mit
einer Bodenfläche 30 auf, die übergangslos in einen
Überstand 40 übergeht. Der Überstand 40 dient als Ab-
lauf von der Bodenfläche 30 des Sanitärbodenkörpers.
Ferner ist der Überstand 40 beidseitig durch jeweilige
Seitenwandungen 70 begrenzt, die sich entlang einer
Wandkante 80 des Sanitärbodenkörpers 20 fortsetzen.
Das erfindungsgemäße Sanitärbodenelement 10 weist
ferner eine Oberseite 50 auf, die durch die Bodenfläche
30 des Sanitärbodenkörpers 20 gebildet wird. Darüber
hinaus ist der Oberseite 50 des Sanitärbodenkörpers 20
gegenüberliegend eine Unterseite 60 angeordnet. An der
Unterseite 60 des Sanitärbodenkörpers, die gleichzeitig
die Unterseite 60 des Überstands 40 darstellt, ist eine
Abtropfvorrichtung 110 angeordnet, die insbesondere in
Fig. 3 gut zu erkennen ist. Die Abtropfvorrichtung 110 ist
in Form einer Abtropfnut ausgebildet, die gewährleistet,
dass etwaige sich an der Unterseite 60 des Überstands
befindliche Wassertropfen sicher in den Wandablauf ab-
tropfen.
[0063] Des Weiteren ist in den Fig. 1 und Fig. 2 zu
erkennen, dass das erfindungsgemäße Sanitärbodene-
lement jeweils an drei Seiten barrierefreie Kanten 100
aufweist. Bei diesen drei barrierefreien Kanten 100 han-
delt es sich um die übrigen Kanten des Sanitärboden-
körpers 20, die keinen Überstand 40 aufweisen, sondern
sich flächenbündig in den umgebenden Badezimmerbo-
den integrieren lassen.
[0064] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Sanitärbodenelements 10 ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung in Aufsicht.
Das dargestellte Sanitärbodenelement 10 ist im Wesent-
lichen flächig quadratisch ausgebildet und weist, wie in

der in Fig. 5 dargestellten Schnittansicht entlang der
Schnittlinie A-A zu erkennen ist, jeweils seitlich angeord-
nete Gefälle 120 auf, die gewährleisten, dass abfließen-
des Wasser zur Mitte in Richtung Überstand 40 fließt.
[0065] Hinsichtlich der jeweiligen bevorzugten Abmes-
sungen des erfindungsgemäßen Sanitärbodenelements
sei darauf hingewiesen, dass dieses beispielsweise eine
Gesamthöhe von 30 mm an seiner höchsten, dem Über-
stand 40 abgewandten Seite haben kann, während der
Überstand 40 selbst eine Materialstärke von 15 mm auf-
weisen kann. Die den Überstand begrenzenden Kanten,
respektive Wandungen, können beispielsweise eine Ma-
terialstärke von 10 mm aufweisen.
[0066] Fig. 6 zeigt eine beispielhafte schematische
Darstellung eines erfindungsgemäßen Überstands 40,
respektive einer Duschflächenzunge, der/die in eine, be-
vorzugt passgenaue, Zulauföffnung 240 des Wand-
ablaufgehäuses 200 hineinragt. Dabei dichten Dich-
tungsvliese 170, 180 den Wandablauf zur Wand 190 und
zum Boden 150 eines Sanitärraums hin ab. Die Dusch-
flächenzunge 40 ragt mit seitlichen Schwallleisten 70 und
einer Nut 110 zur Erzeugung einer Abtropfkante an der
Unterseite der Duschfläche 130 in das Wandablaufge-
häuse 200 hinein. Ferner ist zwischen dem Überstand
40 und dem Bodendichtungsvlies 170 eine optionale ers-
te Dichtung 160 angeordnet, die bevorzugt aus einem
dichtenden dauerhaft elastischen Kleber und/oder einer
Dichtmasse und/oder einer vorgefertigten Dichtung oder
alternativ, jedoch weniger bevorzugt, aus Mörtel, der vor-
zugsweise dichtende Eigenschaften aufweist, bestehen
kann. Im unteren Bereich des Wandablaufgehäuses 200
befindet sich ein Einbauraum 220, beispielsweise in
Form eines Gehäuses für einen Geruchsverschluss
und/oder ein Haarsieb, der/das einteilig mit dem Wand-
ablaufgehäuse 200 ausgeführt sein kann.
[0067] Fig. 7 zeigt eine beispielhafte schematische
perspektivische Darstellung einer Duschflächenzunge
40, die in das erfindungsgemäß verwendete Wand-
ablaufgehäuse 200 hineinragt. Dabei dichtet ein Wand-
dichtungsvlies 180 den Wandablauf umlaufend zur
Wand 190 und ein Bodendichtungsvlies 170 zum
Fußboden 150 des Sanitärraums hin sicher ab. Die
Duschflächenzunge, d.h. der Überstand 40 ragt mit seit-
lichen Wandungen in Form von Schwallleisten 70 in das
Wandablaufgehäuse 200 hinein. Die Schwallleisten 70
führen das Wasser direkt in das Wandablaufgehäuse
200 , so dass keine bisher herkömmlich verwendeten
Dichtungen, die gewartet werden müssten oder durch-
lässig werden könnten, vom abfließenden Wasser pas-
siert werden müssen.
[0068] Der dargestellte seitliche Duschflächenrand
140 kann erfindungsgemäß auch entfallen und die
Duschfläche 130 auf diese Weise noch flacher und bar-
rierefreier ausgeführt werden. Insbesondere im Moder-
nisierungsfall und bei einem flachen Estrichaufbau ist ei-
ne derartige flache Gestaltung des erfindungsgemäßen
Sanitärbodenelements 10 vorteilhaft.
[0069] Fig. 8 zeigt eine beispielhafte schematische
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perspektivische Darstellung einer Duschflächenzunge
40, die sich vor einem Einschub in das Wandablaufge-
häuse 200 befindet. Das einteilig ausgeführte Dichtungs-
vlies 170, 180 ist umlaufend um den Wandablauf zur
Wand 190 und zum Boden 150 des Sanitärraums hin
angebracht.
[0070] Fig. 9 zeigt in schematischer Ansicht zusätzli-
che Dichtungsbereiche für zweite Dichtungsvorrichtun-
gen 230, die zum einen zwischen der Wand 190 und den
stirnseitigen Schwallleisten 70 der Duschfläche 130
montiert sein können, aber auch im Bodenbereich 150
unterhalb der Duschfläche 130 angeordnet sein können.
Diese zweiten Dichtungsvorrichtungen 230 können dau-
erhaft elastisch ausgeführt werden und verhindern einen
Rückfluss von Wasser unter die Duschfläche 130 auch
dann, wenn der Wandablauf verstopft sein sollte.
[0071] Die zweiten Dichtungsvorrichtungen 230 zwi-
schen dem Boden 150 und der Duschfläche 130 können
dabei auch voluminöser aufgetragen werden, so dass
die Duschfläche 130 wie Fliesen in ein Mörtelbett gelegt
werden kann.
[0072] Die zweiten Dichtungsvorrichtungen 230 kön-
nen allgemein folgende Varianten von Dichtungen um-
fassen:
[0073] Optionale Dichtung(en) zwischen Wand und
stirnseitigen Schwallleisten der Duschfläche, die optional
werkseitig an die Duschfläche von außen angebracht
und gegebenenfalls auch umlaufend sein können.
[0074] Eine oder mehrere Dichtung(en) zwischen Bo-
den und Unterseite der Duschfläche, die wahlweise
werkseitig von unten an der Duschfläche oder sonst vor
Einbringung der Duschfläche auf dem Boden angebracht
ist/sind.
[0075] Die jeweilige(n) Dichtung(en), die als Band aus-
geführt sein kann/können, kann/können optional an der
Duschfläche werkseitig vormontiert und gegebenenfalls
auch umlaufend vorgesehen sein.
[0076] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gesehen
und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeich-
nungen dargestellten Details, als erfindungswesentlich
beansprucht werden. Abänderungen hiervon sind dem
Fachmann geläufig.

Bezugszeichenliste

[0077]

10 Sanitärbodenelement
20 Sanitärbodenkörper
30 Bodenfläche
40 Überstand
50 Oberseite
60 Unterseite
70 Seitenwandung
80 Wandkante
90 Kehle
100 barrierefreie Kante

110 Abtropfvorrichtung
120 Gefälle
130 Duschfläche
140 Duschflächenrand
150 Fußboden (bsp. Estrich)
160 erste Dichtung
170 Bodendichtungsvlies
180 Wanddichtungsvlies
190 Wand
200 Wandablaufgehäuse
210 Abtropfkante
220 Einbauraum (bsp. für Haarsieb und/oder Ge-

ruchsverschluss)
230 zweite Dichtungsvorrichtung
240 Zulauföffnung

Patentansprüche

1. Sanitärbodenelement (10), insbesondere Duschbo-
den, Duschwanne oder Duschtasse, mit einem im
Einbauzustand nach oben offenen wannen-, scha-
len- oder tassenförmigen Sanitärbodenkörper (20)
zur Installation an einer Wand eines Sanitärraums,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sanitärbodenkörper (20) eine vollständig ge-
schlossene Bodenfläche (30), nämlich Duschbo-
den-, Duschwannen- oder Duschtassenfläche, so-
wie wenigstens einen, insbesondere schnabelförmi-
gen, als Bodenflächenablauf dienenden Überstand
(40) aufweist, der sich von der Bodenfläche (30) we-
gerstreckt, wobei der wenigstens eine Überstand
(40) eine Oberseite (50) und eine Unterseite (60)
aufweist und wobei sich die Oberseite (50) des we-
nigstens einen Überstands (40), insbesondere über-
gangslos, an die Bodenfläche (30) anschließt oder
als Teil oder Fortsetzung der Bodenfläche (30) aus-
gebildet ist.

2. Sanitärbodenelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bodenfläche (30) in Richtung des wenigstens ei-
nen Überstands (40) wenigstens ein Gefälle (120)
aufweist, durch welches auf der Bodenfläche (30)
befindliches Fluid, insbesondere Wasser, in Rich-
tung des Überstands (40) fließt.

3. Sanitärbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest der Überstand (40) seitlich durch eine
sich nach oben erstreckende Seitenwandung (70)
begrenzt ist.

4. Sanitärbodenelement nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich wenigstens eine den Überstand (40) begrenz-
ende Seitenwandung (70) entlang wenigstens einer
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seitlichen Wandkante (80) des Sanitärbodenkörpers
(20), beispielsweise in Form einer dem Überstand
(40) und/oder der Wandkante (80) zugeordneten
Schwallleiste, fortsetzt.

5. Sanitärbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Übergang von der Bodenfläche (30) des Sani-
tärbodenkörpers (20) zu einer sich daran anschlie-
ßenden Wandung, insbesondere Seitenwandung
(70) in Form einer Kehle (90), insbesondere Hohl-
kehle, ausgebildet ist.

6. Sanitärbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bodenfläche (30) des Sanitärbodenkörpers (20)
zumindest eine, vorzugsweise zwei oder drei, die
Bodenfläche seitlich begrenzende barrierefreie Kan-
te(n) (100) aufweist, die eine hindernisfreie befahr-
und begehbare, insbesondere flächenbündige, Be-
nutzung des Sanitärbodenelements (10) ermög-
licht/ermöglichen und insbesondere überlaufrandlos
und/oder wandungslos ausgebildet ist/sind.

7. Sanitärbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Überstand (40) an seiner Unterseite (60) eine
Abtropfvorrichtung (110), insbesondere eine Ab-
tropfleiste, eine Abtropfkante oder eine Abtropfnut
aufweist.

8. Sanitärbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Überstand (40) und/oder das Sanitärbodenele-
ment angrenzend an den Überstand (40) an seiner
Unterseite (60) eine, vorzugsweise dauerelastische,
Dichtmasse, beispielsweise in Form einer ersten
Dichtung (160), aufweist, wobei die Dichtmasse
und/oder Dichtung (160) beispielsweise Butylkaut-
schuck aufweist.

9. Sanitärbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sanitärbodenelement (10) aus einem gießfähi-
gen, insbesondere mit wenigstens einem Mineral
gefüllten, Kunstharz, bevorzugt aus Quaryl, nämlich
einem Mineralgußmaterial, hergestellt ist.

10. Sanitärbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sanitärbodenelement (10) einstückig ausgebil-
det ist.

11. Kombination eines Sanitärbodenelements gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche mit einer
Wandablaufvorrichtung, wobei die Wandablaufvor-
richtung ein in einer Wand oder Wandöffnung anor-
denbares und an eine Abwasserleitung
anschließbares Wandablaufgehäuse (200) mit we-
nigstens einer Zulauföffnung (240) umfasst, wobei
der Überstand (40) des Sanitärbodenelements (10),
gegebenenfalls mit wenigstens einer den Überstand
(40) seitlich begrenzenden Seitenwandung (70), in
die wenigstens eine Zulauföffnung (240) des Wand-
ablaufgehäuses (200) hineinragt.

12. Kombination nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Wandablaufvorrichtung wenigstens ein Dich-
tungsvlies (170, 180), insbesondere in Form eines
Bodendichtungsvlieses (170) und/oder Wanddich-
tungsvlieses (180), aufweist, das jeweils einerseits
mit dem Wandablaufgehäuse (200) verbunden ist
und andererseits einer Herstellung einer Abdichtung
von wasserführenden Bereichen der Wandablauf-
vorrichtung gegenüber einem angrenzenden
Fußboden, Estrich oder dergleichen Tragboden des
Sanitärbodenelements (10) und/oder einer gegenü-
ber einer an die Wandablaufvorrichtung angrenzen-
den Wand dient.

13. Kombination nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Wandablaufvorrichtung ferner einen Geruchs-
verschluss und/oder ein Haarsieb aufweist.

14. Kombination nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 11 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Sanitärbodenelement (10) und einer
angrenzenden Wand, insbesondere zwischen dem
Sanitärbodenelement (10) und der Wandablaufvor-
richtung, wenigstens eine zweite Dichtungsvorrich-
tung (230), insbesondere in Form eines Dichtungs-
bandes und/oder einer Dichtungsmasse, vorgese-
hen und in einem Benutzungszustand von Sanitär-
bodenelement (10) und Wandablaufvorrichtung dort
angeordnet ist.
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